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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Gemeinde Ahnsbeck, Ratssitzung am 02.08.2022 
 
Am Dienstag dem 02.08.2022 um 18:15 Uhr findet im  Dorfgemeinschaftshaus Ahnsbeck, Osterkamp 1, 29353 Ahns-
beck die 3. öffentliche Sitzung des Rates Ahnsbeck statt. 
 
Vor Eintritt in die Beratung findet eine Einwohnerfragestunde von max. 30 Minuten statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

2. Bericht des Ratsvorsitzenden über Angelegenheiten der Gemeinde 

3. Überplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2022 

4. Beratung und Beschluss zu einem Kriterienkatalog zum Ausbau von Solaranlagen im Außenbereich der 
Gemeinde Ahnsbeck 

5. Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Ahnsbeck“ der Gemeinde 
Ahnsbeck 

6. Aufstellungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Grundstück Hauptstraße 13/Ecke 
Kötnerstraße, Flst. 218/7 Flur 2 der Gem. Ahnsbeck 

7. Aufstellungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Flst. 231/8 und 231/9 der Gemar-
kung Ahnsbeck, Hühnerkamp 14/16 

8. Aufstellungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Grundstück Suhrenberg 15, Flst. 
27/2 und 27/10 Flur 6 der Gem. Ahnsbeck 

9. Aufstellungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Grundstück Mühlenstraße, Flst. 
596/314 Flur 2 der Gem. Ahnsbeck 

10. Beschlussfassung über eine Vereinbarung mit der Gemeinde Lachendorf zur Übertragung der Straßenbau-
last für eine Teilfläche des Wirtschaftsweges „Lachendorfer Wiesenweg“ 

11. Beitragsveranlagung für die Erneuerung des Wirtschaftsweges „ Lachendorfer Wiesenweg“ 
hier: Beschlussfassung über die Abschnittsbildung 

12. Widmung des Wirtschaftsweges „Lachendorfer Wiesenweg“ in Ahnsbeck 

13. Schaffung von Wohnraum für Singlehaushalte – Antrag der SPD Fraktion 

14. Sachstandsbericht Seniorenprojekt Hauptstraße 16 

15. Sachstandsbericht Dorferneuerungsprogramm 

16. Sachstandsbericht Breitbandausbau und Glasfaseranschluss in Ahnsbeck 

17. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 

18. Terminplanung 

19. Anfragen und Mitteilungen 

 
Nach Ende des öffentlichen Teiles der Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde von max. 15 Minuten statt, die sich 
mit den Themen der Tagesordnung befasst.  
 

- - - 
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Stadt Bergen, Entwidmung von Verkehrsflächen in Bergen 
 

Einziehung gemäß § 8 des Niedersächsischen Straßengesetzes 
Einziehung (Entwidmung) von Verkehrsflächen in Bergen 

 
Der Rat der Stadt Bergen hat in seiner Sitzung am 17.03.22 beschlossen, dass gemäß § 8 des Niedersächsischen 
Straßengesetzes (NStrG) vom 16. März 2021 (Nds. GVBl. S. 133) in der zuletzt geltenden Fassung die folgenden Teile 
der Gemeindefläche  
 

- Gemarkung Bergen, Flur 1, Teil vom Flurstück 80/73, gemäß roter Markierung im unteren Auszug, 
 
eingezogen und entwidmet werden sollen. 
 
Anregungen und Bedenken sind nach Bekanntgabe der Einziehungsabsicht am 21.04.2022 innerhalb  
von 3 Monaten nicht eingegangen.  

Auszug aus der amtlichen Karte ohne Maßstab 
 
Mit der Bekanntgabe der Einziehung endet die Eigenschaft als öffentliche Fläche mit dem Ablauf des heutigen Tages 
(§ 8 Abs. 3 NStrG). 
 
Mit der Einziehung der Flächen entfallen Gemeingebrauch und widerrufliche Sondernutzungen (§ 8 Abs. 4 NStrG). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung ist das Rechtsmittel der Klage zulässig. Die Klage wäre innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe, beim Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg, schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes einzulegen.  
 
Bergen, 26.07.2022 L.S. 
Stadt Bergen 
 
Claudia Dettmar-Müller 
Die Bürgermeisterin 
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